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Markt Cadolzburg 

 

 

Beschlussvorlage 
GL/3467/2024 

Sachgebiet 

Geschäftsleitung 

Sachbearbeiter 

Herr Kreß 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Marktgemeinderat 16.01.2024 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Verleihung der Ehrenbezeichnung Altbürgermeister gemäß Art. 29 Abs. 4 KWBG an Herrn 
Bernd Obst 
 
Anlagen: 

20240110 Antrag zur Verleihung des Titels Altbürgermeister 
Mail_CSU-FWG Fraktion zur Antragstellung Verleihung Altbürgermeister an Bernd Obst_20240110 

 
Sachverhalt: 
 
Art. 29 KWBG regelt, welche Amtsbezeichnung kommunale Wahlbeamte führen. Berufsmäßige 
Bürgermeister führen ihre bisher zustehende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst“ 
weiter. Nach Art. 29 Abs. 4 KWBG kann jedoch früheren kommunalen Wahlbeamten die ihrem 
früheren Amt entsprechen die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ verliehen werden.  
Hierfür ist ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss erforderlich. Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang, dass bei früheren berufsmäßigen Bürgermeistern die Ehrenbezeichnung 
Altbürgermeister die sonst zu verwendende Bezeichnung „Erster Bürgermeister a.D.“ ersetzt.  
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, Herrn Bernd Obst in Anerkennung seiner Verdienste als Erster 
Bürgermeister der Marktgemeinde Cadolzburg in den Jahren 2002 bis 2023 die Ehrenbezeichnung 
Altbürgermeister zu verleihen. 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 nein   ja Gesamtkosten:       Euro 

Jährliche Folgelasten: 

 nein   ja € / Jahr:       Euro 

Veranschlagung im Haushalt: 

 nein   ja Produkt:        Konto:       

wenn nein, Deckungsvorschlag:       

Produkt:              
Konto:              

 
 


